
Die Stellung eines Antrags auf Zwangsversteigerung  

Vielen Kommunen fällt im Einzelfall die Entscheidung schwer, ob sie die Zwangsversteigerung des

Grundbesitzes eines Einwohners beantragen soll.

Um jedoch einen Forderungsausfall zu vermeiden, ist es für die Kommune oft unerlässlich, selbst die

Zwangsversteigerung zu beantragen und nicht zu warten, bis ein anderer Gläubiger dies tut. Insbesondere bei

wiederkehrenden öffentlichen Grundstücklasten ist das von Belang. Das Seminar erläutert die Voraussetzungen

und das Verfahren, macht auf Fehler aufmerksam und beantwortet die Fragen der Teilnehmenden.

Schwerpunkte

1.      Welche Arten von Forderungen stehen gegen eine Person zur Zahlung offen?

–                    dingliche, persönliche Ansprüche und wie alt sind diese?

2.      Ist der Schuldner (Mit-)Eigentümer eines Grundstückes?

3.      Was wurde bisher gegen den Schuldner zur Beitreibung unternommen, mit welchem Erfolg?

4.      Wer entscheidet über einen Antrag auf Zwangsversteigerung: die Vollstreckungsbehörde oder der

Behördenleiter?

5.      Welche Voraussetzungen müssen für einen Antrag vorliegen?

6.      Wie ist ein Antrag an welches Vollstreckungsgericht zu stellen?

7.      Welche Vorrechte haben die Forderungen bei Erlösverteilung?

8.      Kann trotz Beschlusses über die Beschlagnahme eine sofortige Versteigerung vermieden werden?

9.      Kann/soll auch bei laufendem Insolvenzverfahren die Zwangsversteigerung beantragt werden?

10.  Fragen und Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden

 

Preis

170.00 € zzgl. 19% MwSt.

Referent/-in

Frau Karola Singer, langjährige Schriftleiterin der „Kommunal-Kassen-Zeitschrift“, seit über 20 Jahren BITEG-

Dozentin zu Vollstreckungsfragen

 

Seminarteilnehmende

Beschäftigte kommuner Vollstreckungsbehörden und andere Interessierten auch von anderen

Ämtern und Eigenbetrieben

Ort und Datum

IHZ Internationales Handelszentrum, Friedrichstraße 95, 10117, Berlin

BITEG
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